
Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwat ist gesetzlich zur
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung d eser Pflicht rät der
Deutsche Anwatverein e.V (DAV), ein freiwil iger Zusammen-

schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen
llltg edern, sich lm Umfang von mindestens zehn Zeitstunden
jährl ch fortzubilden. Geeignet hierfur ist die Teilnahme an Semi

naren, sonstigen Fachveranstaitungen des DAV oder anderer
unabhängiger Anbieter oder - mt Einschränkungen - eigene
Dozententätigkeit. lvlit dieser Bescheinigung st eine beruf iche

Fortbildung nach e gener Auswahl des Tei nehmers dokumen-
t ert. Durch die Tei nahme an Fortbildungsveranstaltungen ver
t efen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre

Kenntn sse und Fähigke ten und leisten damit elnen Beitrag zur
Sicherung der Qualität hrer anwatlichen Dienstlelstungen.

Fortbi ld u ngsbeschei n i g u n g

Rechtsanwältin

Antje Abel

hat im Jahr 2008

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Der Selbstständige in der Ehescheidung
AG Familienrecht im Deutschen Anwaltverein; 6 Stunden

Elterliche Sorge und Umgang aus juristischer und
psychologischer Sicht
Deutscher Anwaltverein, Berlin; 6 Stunden

Vermögensnachfolge & Pfllichtteil im Lichte der
Neuregelungen im Erbrecht und im ErbschaftssteuerR
Juristische Fachseminare, Institut für angewandtes Recht, Bonn; 10 Stunden
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Präsident des DAV

6
DeutscherAnwaltVerein

Berlin, den 04. März20O


